ÄNDERUNGEN DES BAUGESETZES
Zusammengefasst von Dr. Fanni Hahn 

I. Rechtsgrundlage
Die Regeln der Bautätigkeit, Bauausführung und Planung, die mit dem Bau zusammenhängenden behördlichen Aufgaben, Genehmigung und Flächenwidmungsplanung sind im sog. Baugesetz (Gesetz LXXVIII vom 1997) zu finden. 

Das Baugesetz wurde zum letzten Mal am 13. Februar 2006 durch das Parlament geändert (Gesetz L vom 2006). Die meisten Änderungen sind am 1. Mai 2006 in Kraft getreten. 
Die Gesetzesänderung hat einige neuen Begriffe auf dem Gebiet des Bauwesens eingeführt und hat einen Teil der geltenden Regeln wesentlich geändert, deswegen lohnt es sich, auf einige wichtigere Änderungen aufmerksam zu machen.
II. Grüner Ring – Einleitung der Forderung von „greenbelt” 
In erster Linie im Interesse des Natur- und Umweltschutzes und des Grundwasser- und Hochwasserschutzes haben die Selbstverwaltungen im Zuge der Flächenwidmungsplanung die folgende Vorschrift geltend zu machen. Bei Siedlungen mit einer Einwohnerzahl über 20.000 ist das innere Siedlungsgebiet mit einem mindestens 200 m breiten Ring umzuziehen, der aus nicht bebaubaren (land-, waldwirtschaftlichen, Verkehrs-) Flächen bestehen soll, und auf dessen Gebiet nur Gebäude für Zwecke von Verkehr, öffentlichen Werken, Nachrichtenübermittlung und Wasserschutz errichtet werden dürfen. Neue innere Gebiete, bebaubaren Flächen können nur unter Berücksichtigung dieser Regeln gestaltet werden. 
III. Änderungen der Regeln hinsichtlich des Beitrags für Straßenbau und Gestaltung von öffentlichen Werken 
Das Gesetz präzisiert die Regeln hinsichtlich des Beitrags für Straßenbau und Gestaltung von öffentlichen Werken, unter diesem Rechtstitel können in Zukunft höchstens 90% der Kosten auf die Eigentümer der Grundstücke umgewälzt werden (in Verhältnis der früheren 100%). Diese Kosten dürfen jedoch auf jene Eigentümer nicht umgewälzt werden, denen bei der Entschädigung für die enteigneten Grundstücksteilen wegen des Baus von Straßen und öffentlichen Werken, die Werterhöhung bereits angerechnet wurden. 
IV. Flächenwidmungsvertrag 

Mit der Einführung des Flächenwidmungsvertrages wurde eine in der Praxis schon existierende, gesetzlich jedoch nicht geregelte Institution im Gesetz bestimmt. Dessen Sinn ist, dass die Selbstverwaltung mit dem Eigentümer des betroffenen Grundstücks bzw. mit dem Investor einen Vertrag abschließen kann, in dem festgelegt wird, was für Aufgaben und Kosten durch den Investor von der Selbstverwaltung im Interesse der Vorbereitung des Projekts übernommen werden (zB Regelung der Eigentumsverhältnisse, Bodenreinigung, Finanzierung der Ausarbeitung der Bauordnung usw.). Als Gegenleistung dafür leitet die Selbstverwaltung, die notwendigen Flächenwidmungsverfahren innerhalb der im Vertrag bestimmten Frist ein. Den Grund des Vertrages bildet der vom Investor fertiggestellte Plan. Ziel dieser Bestimmung ist zu verhindern, dass die Selbstverwaltung solche Verpflichtungen an den Investor überträgt, die sonst mit dem betroffenen Projekt nicht zusammenhängen.
V. Erweiterung der Voraussetzungen der Bautätigkeit
Infolge der Gesetzesänderung hat sich der Kreis der im Laufe der Bautätigkeit zu berücksichtigenden Kriterien erweitert, dementsprechend ist im Laufe der Bautätigkeit zu sichern, dass der Bau der geologischen, hydrologischen und seismologischen Eigenschaften der betroffenen Fläche entspricht, es sind weiterhin die Aspekte des Schutzes des Landschaftsbildes, des Siedlungsbildes, örtlichen Charakters und der Werte der bestehenden  Bausubstanz geltend zu machen.
VI. Genaue Bestimmung der Haftung der an der Bautätigkeit beteiligten Personen
Infolge der Gesetzesänderung bestimmt das Gesetz die umfangreiche Haftung des Planers, des Bauausführers, des verantwortlichen Bauleiters und des Bauherrs viel detaillierter und genauer im Zusammenhang mit der Abwicklung der Bautätigkeit, weiterhin bestimmt das Gesetz den Umfang der Verantwortung des Plankontrolleurs und des Sachverständigen. Mit Rücksicht darauf wird die berufliche Haftpflichtversicherung des Bauausführers und des verantwortlichen technischen Bauleiters ab 1. Januar 2007 zwingend eingeführt. 
VII. Baugenehmigung
Eine wesentliche Ergänzung des Gesetzes im Zusammenhang mit der prinzipiellen Baugenehmigung ist, dass innerhalb der Gültigkeit der prinzipiellen Baugenehmigung dessen Inhalt für die Baubehörde auch dann bindend ist, wenn sich inzwischen die Rechtsnormen, obligatorischen behördlichen Vorschriften geändert haben. 
Die Kriterien der Erteilung der Baugenehmigung werden durch das Gesetz in dem Sinne präzisiert, dass es bestimmt wurde, dass die Ausgestaltung des Grundstücks bis Erteilung der Baugenehmigung erfolgen soll, jedoch hinsichtlich dem Anschluss an Verkehrsnetz, öffentlichen Werke, Energieversorgung usw. ist es genügend, wenn diese bis spätestens der Beantragung der Inbetriebnahmegenehmigung gesichert werden können. Weitere Voraussetzung der Erteilung der Baugenehmigung ist, dass die Berechtigung des Planers zur Ausübung der Planungstätigkeit durch die das Namensverzeichnis führenden Organisation bestätigt wird, weiterhin soll der Planer eine Erklärung darüber abgeben, dass die von ihn erstellte Plandokumentation den gesetzlichen Bedingungen entspricht, weiterhin wurden die notwendigen Unterlagen zum Baugenehmigungsantrag restlos beigefügt.  
VIII. Kriterien der Ausführungstätigkeit
Im Zusammenhang mit der Ausübung der Ausführungstätigkeit stellt das Gesetz fest, dass zwischen dem verantwortlichen technischen Bauleiter und dem Bauausführer ein Mitgliedschafts-, Arbeits- oder Auftragsverhältnis bestehen soll und der verantwortliche technische Bauleiter das unmittelbare Anweisungsrecht hinsichtlich der die Ausführungstätigkeit ausübenden Personen haben soll. Weitere neue Voraussetzung – neben der im obigen erwähnten zwingenden Haftpflichtversicherung – ist, dass  der geplante Beginn der Ausführungsarbeiten in dem vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen und auf der in diesem vorgeschriebenen Weise 15 Tage vor Beginn der Bauaufsichtsbehörde gemeldet werden soll. 
